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Thomas Sünkler-Geise Jarrestr.20 22303 Harnburg

Dr. Hennmg Woiter
Siidring4

59065 Ramm

Hamburg, 28.0S.0Z

Sehr geehrter Herr Dr, Wolter,

ich bin Ihnen ausgesprochen dankbar, dass Sie mir so spontan Rechtsauskunft geben und
meinen Fall überpißfen woDen. So helfen Sie möglicherweise einen Gerichtsprozeß zu ver~
meiden.
Meine Schwester bereitet durch ihr Verhalten unserer gesamten Familie. insbesondere dem
Vater großen Kummer.
Er hatte ihr einen Aussiedlungsbof ende der 80 er Jahre zunächst verpachtet und im Jahre 98
dann auch überschrieben in der Hoffuung. dass sie diesen. bewirtschaften würde. Zunachst
konnte sie den nicht obne seine Zustimmung verk:.aufea Dieses Revht räumte er ihr schließ..
lieh ein mit dem. Resultat. dass sie diesen alsbald an unsere Heimatstadt fUr ca, 1,5 Millionen
DM verkaufte und sich in einem Wohnwagen mit Kind und Lebensgeß.brten gen Holland
verabschiedete; um dort als Heilerin ein ••Therapiezentmm" zu gründen. Den kompletten
Verkau1Serlös will sie nun behalten. also nidtts davon abgeben.

Ein Onkel und dessen Solm,. beide ö.b.v. Sachverständige der Landwirtscbatlskammer gaben
mir Ihren Artikel aus top agrar, die Ausgaben 3 u. 4 2002 und wiesen mich daraufhin. dass
der Hof sehr wohl ein Hofim Sinne der Höfecrdnung gemäß Übergabevertrag vom 22.12.98
( Anlage) ist, obwohl meine Schwester den Dicht bewirtschaftete, die Ländereien verpachtete.
deIzeit kein Inventar vorhanden aber die Horstelle nicht bautißig ist
Dies wäre meine erste Frage: greift die Höfeordmmg und sind die weichenden BIben Nach.-
abfindungsberechtigte gemäß § 13 der Höfoordnung ? Hier möchte ich erwähnen. dass meine
Schwestetund ich noch einen bebindertenBmdechaben, dessen Vormund mein Vater ist.

Ferner bat meine Mutter IMiner Sdlwester ••evem, Anspiilche, die ihr aufgrund. des Verkaufii
aus § 13 HöfO ZUBteheu wllim" an meine Schwester abgetreten. ( Anlage 2 )
Abfindungsansptücbe der ~ster sind im Ho~ allerdings nicht geregelt.
Stellt sich nun Frage 2: fließen meiner Schwester ~ eventueBe Ansprüche meiner
Mutter von zu, 00. ist dies zu behandcln. als wäre der lloferl:riiill eingetreten, als wäre meine
Mutter bereits verstorben wd erhöhen sich somit die Anteile alle Kinder gleichmäßig, also
auf jewcils 1/3. Soweit mir bekannt, WIinm die Anteile ohne Abtretungserkl.ä.nmg: Mutter ~
und die drei Kinder je 1/6 .
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Und schließlich 3. : sind andere VermögensregeluDgen" die nicht den Hofund die Höfeordnung
betreft"en als Voremptlnge zu bemck:sichtigen oder ergeben sich. die Anteile ausscb1ießJk:h
aus dem Hoferlös? ( Sowohl meine Schwester als auch ich selbst haben jeweils ein Haus über-
scbrleben bekommen. auf denen jeweils Nießbrauch ruht und die nicht mit dem Hof zu tun baben
und demnach nicht der Höfeordnung unterliegen.)

Da sich die FäHe in top agrar fiiT mich als Laien wesentlich komplexer darstenen,. könnte ich mir
vorstellen, dass sieb dieser Fall fiir Sie als Facbanwalt womöglich als sehr eindeutig darstellt
Darfich höflicltst hotI'en, dass wenn es irgend Ihre Zeit erlaubt Sie diesen Fall möglich bald
prUfen, da die letzte Rate in Höhe von SO% des KaufPreises noch nicht geflossen sind und so

'-r die Chance des Arrests nocl:t gegeben ist, da wir alle Verdunkhmgsge&hr sehen?

Mit außerordentlichem Dank im voraus und freundlichem Groß

Themas Sünkler-Geise

J2~'j ~fo/.t~

rs.: Meine Telefonnummer: 040/2788 0707


